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C H ARTULARI UM SANGALLENSE ( BD E. III-XI II) 
UND ÜBERLEGUNGEN ZUR KÜNFTIGEN EDITION VON QUELLEN AUS DEM 

STADTARCHIV DER ÜRTSBÜRGERGEMEINDE ST.GALLEN 

Stefan Sonderegger 

ln Sc.Gallen haben die Erschliessung und die wissen· 
schafdiche Veröffenclichung von Archivquellen einen ho
hen Stellenwerc. Im Vergleich mit anderen Kanconen isc 
die Rechrsquellenedicion bereits weil forcgeschrirten (sie
he den Beitrag von Lukas Gschwend und Pascale Sutter), 
und auch die Urkundenedition steht vor einem Etappen
ziel: Das 1862 von Hermann Warrmann begonnene und 
1955 von Traugocc Schiess und Paul Staerkle abgeschlosse
ne sechsteilige •Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen» 
wird unter dem Namen «Chartularium Sangallense• neu 
bearbeitet. In diesem Beitrag geht es darum, diese Urkun
denedition vorzustellen. Die folgenden Ausfuhrungen be
schränken sich auf die von Orco P. Clavadecscher (Bde. 
lll-VII) und von Occo P. Clavadetscher und Stefan Son
deregger gemeinsam (Bde. Vill-XIII) bearbeiteten Bände 
der Jahre 1000 bis r4n. 

Vorgeschichte und Stand der Arbeit 

Vorarbeiten in den 197oer-Jahren für die Edition des Jahr
zeirbuchs Sr.Laurenzen in Sr.Gallen1 förderten im orcs
bürgerHchen Scadtarchiv Sc.Gallen viele unbekannte Ur
kunden zutage. Der damalige Scadcarchivar Ernst Ziegler 
regte deshalb die Herausgabe eines Urkundenbuchs der 
Scadc Sr.Gallen unter der Bearbeitung von Otco P. Clava
detscher an. Durch syscemacisches Sammeln in vielen an
deren Archiven Europas kam aber so viel neues Material 
zum Vorschein, dass die Idee von Ergänzungsbänden zum 
bestehenden Urkundenbuch verworfen werden musste. 

1 Stadtarchiv St.Gallen. Bd 509 
2 Ausgenommen sind die ehemaligen Bezlfke Werdenberg, Sargans 

und Gaster. die 1m Urkundenbuch der sudltchen Tetle des Kancons 
St Gallen sowie in den Rechrsquetlen behandelt werden. 

3 Der Ed111onsplan ist in jedem Band des ChartularJUm abgedruckt. Ein 
ausführlteher Kommentar dazu findet sich m Sonderegger. Stefan: 
Vom Nutzen der Bearbeitung einer regionalen Urkundenedition. 
Dargestellt am Chartularium 5angatlense, m: Kblzer, Theo/Rosner, 
Willibald!Zehetmayer. Roman (Hg): Regionale Urkundenbücher. Die 
Vorträge der 12. Tagung der Comlssion internationale de diploma· 
tique, St.Pölten 2010, S. 86-116, hier S Bl-91. 
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Es kam nur noch eine vollständige Neubearbeitung in 
Frage. Oie Hauptgründe dafür waren: der Umfang des 
Materials, die vielen Nachträge in den bestehenden Bän
den und die heutigen, veränderten Anforderungen an 
eine kricische Quellenedition mit Text- und Sachanmer
kungen sowie Kommentaren. Da die zahlreichen Neu
funde fast ausschliesslich die Zeic nach tooo betreffen, 
wurde die Neubearbeitung der Bändel und II zurückge
stellt und mit Band III (Urkunden ab dem Jahr 1000) des 
Charcularium Sangallense begonnen. Folgende Editions
grundsätze wurden festgelegt: Diejenigen Dokumente, 
die einen sankt-gallischen Aussteller oder Empfänger auf
weisen oder deren Objekt in den Kantonen St.Gallen2 

sowie Appenzell Ausserrhoden und 1 nnerrhoden liegt, 
werden in vollem Wortlaut abgedruckt. In Regestenform 
werden jene Urkunden wiedergegeben, welche Zeugen, 
Schiedsrichter, Intervenienten, Bürgen, Aussrellungsorre 
o. ä. sankt-gallischen und appenzellischen Ursprungs ent
halten. Oie Bearbeitung folge modernen diplomatischen 
Grundsätzen, wobei oberstes Prinzip die buchstabenge
treue Wiedergabe des Textes ist, während weitere Anga
ben auf das Notwendigste beschränke sind. Oie Ortsna
men und Personen werden weitgehend identifiziert, 
sachliche Bezüge in Anmerkungen und Vorbemerkungen 
angedeurec.3 Bisher erschienen sind 1983 Band IIl mit den 
Urkunden von 1000-1265, 1985 Band IV mit den Urkun
den von 1266-1299, 1988 Band V mir den Urkunden von 
1300-1326, 1990 Band VI mit den Urkunden von 1327-
1347, 1993 Band VII mit den Urkunden von 1348-1361, 
1998 Band VIII mit den Urkunden von 1362-t372, 2002 
Band IX mit den Urkunden von 1373-1381, 2007 Band X 
mit den Urkunden von 1382-1389, 2009 Band XI mit den 
Urkunden von 1390-1397 und 2012 Band XI [ mit den Ur
kunden von 1398-1404. Band XIII mit den Urkunden von 
1405-1411 wird voraussichtlich 2016 erscheinen. 

Präziser und benutzerfreundlicher 

Der zeitliche und finanzielle Aufwand für Editionen ist 
gross. Es ist deshalb klar, dass sich die Neubearbeitung 
eines Urkundenbuches nur mit einem daraus gewonne
nen grossen Mehrwerc rechtfertige. Dieser ist im Falle von 
St.Gallen klar gegeben. Zwar haben Urkundenbücher 
eine lange Halbwertszeit, aber auch Editionen veralten, 
weil die Texcwiedergabe unter Umständen nicht mehr 
heurigen Standards encsprichc, Anmerkungen fehlen oder 

Wörterbücher - Historische Lexikographie 
Hans-Peter Schifferle 

Alle Wörterbucher. welche die historische Sprache in der 
Schweiz zum Gegenstand haben oder mitberucks1Cht1gen, 
greifen mit besonderem Gewinn auf die Ed1t1onen der 
Sammlung Sehweizenseher Rechtsquellen zuruck. Hier bie
tet sich eine Quellenbasis von m1ttlerwe1le gewaltigem Um
fang der sprachh1storischen Untersuchung und der lex1ko
graph1schen Erfassung an. Der deutschsprachige Teil des 
Ed1t1onswerks wurde und wird von den folgenden Worter
buchern mehr oder weniger systematisch ausgewertet zu
nachst - sicher am langsten und am vollstand1gsten - vom 
Sehweizensehen ld1ot1kon. dann vom Deutschen Worter· 
buch von Jacob und Wilhelm Grimm {auch von dessen Neu
bearbeitung). vom Deutschen Rechtswörterbuch, vom Früh
neuhochdeutschen Wörterbuch sowie vom Mittelhoch
deutschen Wörterbuch 
Fur die Sprachwissenschaft und die Lex1kograph1e bilden die 
Texte der Rechtsquellened1t1onen eine zentrale Basis fur die 
lex1kahsche und phraseologische Erschhessung des Wort· 
schatzes und somit fur die h1stonsche Lexikologie und fur die 
Wortgeschichte ganz generell. Benutzerinnen und Benutzer 
des ld1ot1kons stossen auf Schritt und Tntt - und 1n den 1un· 
geren Banden des Worterbuchs zunehmend hauf1ger - auf 
Wortartikel, die erst durch die Belege aus den Rechtsquel· 
lenbanden ihre eigentliche Struktur und Farbe gewinnen. So 
generieren sich die Bedeutungen und die Wortgeschichte 
des Worts Schelfenwerch {als verbreitete Beze1Chnung für 
die städtische lnst1tut1on der öffentlichen Zwangsarbeit seit 
dem 17. Jahrhundert und später auch für Zuchthaus) ganz 
entscheidend aus Materialien aus den verschiedensten 
Rechtsquellenbanden (s ld. 16, 1250-1253) R6swurst 
(Blutwurst) wird erst mit Hilfe der Belege aus den Rechts
quellenbanden klarer von Rosswurst (Rauchwurst aus Pfer
defleisch) abgrenzbar (s ld 16, 1569nO) Die Bedeutungen 
und die BedeutungsentwJCklung von PFennmgwert, einem 
Wort, das schon 1m 14 Jahrhundert hauptsachhch in der 
Kurzform pfennwerr und 1n der alteren Mundart dann als 
Pfammet belegt ist, hessen s1Ch ohne die zahlreichen Rechts· 
quellenbelege aus allen Landesteilen gar nicht adäquat er· 
fassen und nachze1Chnen (s. ld. 16, 1319- 1324) Die Rechts
quellenbände sind aber auch eine Fundgrube fur die Laut-, 
Formen· und Syntaxgeschichte. Ostschweizer Rechtsquel· 

Hintergrundinformacionen nichc mehr dem Forschungs
scand entsprechen. Im Vergleich des «Urkundenbuchs der 
Abtei Sanct Gallen• mit dem Charmlarium Sangallense 
lässt sich dies gur zeigen. 

Obschon auch dem alcen Urkundenbuch eine buchsra
bengerreue Textwiedergabe zu Grunde liegt und diese -
angesichts der damaligen technischen Möglichkeiten -
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Die 76 Bande des Schweizerdeutschen Wörterbuchs. 
(Foto Schweizensches Idiotikon) smd seit 201 O auch online 
verfügbar: www.id1otikon.ch. 

lentexte machen es etwa moghch. das Alter der 1n den 
Mundarten bis heute lebendigen Monophthong1erung von 
e1 > ä, 1n Wortern wie Ge1ss oder Le1tere (zu Gass oder Läte
re). genauer zu fassen Ebenso sind es hyperkorrekte Schrei
bungen, etwa Ta1/ fur Tal, die zeigen, dass diese Lautent
WICklung in Schaffhausen, St Gallen, Appenzell und 1m 
Thurgau schon 1m 14 Jahrhundert durchgefuhrt war 
Auch 1m Austausch zwischen der Sammlung Sehweizen
seher Rechtsquellen und dem Idiotikon wird von Anfang an 
ein befruchtendes gegense1t1ges Nehmen und Geben sicht· 
bar: Seit dem ersten Rechtsquellenband von 1898 werden in 
den Ausgaben-Glossaren Bezuge auf das Idiotikon s1Chtbar. 
und 1m Bericht uber das Jahr 1903 des Sehweizensehen 
Idiotikons he1sst es auf Seite 4 «M1t besonderem Dank ge
denken wir des hochherzigen Beschlusses des Sehweizen· 
sehen Junstenverems. uns sowohl die bereits erschienenen, 
als auch die kunft1gen Bande seiner wertvollen Sammlung 
schweizerischer Rechtsquellen zu schenken.» Wenn die Be· 
arbe1tennnen und Bearbeiter der Rechtsquellenbande heute 
von der leichteren Benutzbarkeit des digital zur Verfügung 
stehenden Idiotikons prof1t1eren. ziehen die Lex1kograph1n
nen und Lexikographen Gewinn aus den neuen Auswer
tungsmbglichke1ten. welche sich in den digitalen Rechts
quellenbanden eroff nen 

erstaunlich wenige Fehler aufweist, konnten durch die 
Überarbeirung wesentliche Verbesserungen erreiche wer
den. Wichtiger als diese Texrverbesserungen sind die in 
der Neubearbeitung gelieferten Informationen zu den 
Siegeln sowie zu den Personen und Örtlichkeiten. Das 
alte Urkundenbuch verzichtet weitgehend auf Anmer
kungen, in denen Personen und Orce identifiziert werden. 
Wer aber für seine Forschungen regelmässig mit Urkun-



---
-
Das Chartularium Sangallense ist in einer digitalisierten Version 

mit Text und Bild im internationalen Urkundenportal Monasterium 

verfugbar Das ist ein wesentlicher Mehrwert da die Vorlagen der 

Edition eingesehen werden und so besondere Fragen wie beispiels· 

weise zum frha/cungszustand, zur Schrift oder zu den Siegeln 

ohne Archivbesuch behandelt werden können. 

denbüchern arbeitet, weiss einen Anmerkungsapparat zu 
schätzen. Hier werden Informationen geliefert, die einem 
die historische Arbeit erleichtern. 

Im Charcularium Sangallense werden im Gegensatz zum 
alcen Urkundenbuch die Siegellegenden aufgelöst und im 
Falle von Sankt-Galler Sieglern die Siegel im Anhang ab
gebildet.• Hinzu kommt, dass nebst der gedruckten Edi
tion auch eine digitalisierte Version online verfügbar ist 
(www.monasterium.nec). Der grösste damit verbundene 
Gewinn bescehr in der Möglichkeit, dass zur Beanrwor· 
rung von Spezialfragen bei einem TeiJS der Urkunden aus
ser dem Text auch Abbildungen der Vorder- und Rücksei
te sowie der Siegel bequem eingesehen werden können. 

Viele noch unbekannte Urkunden 

Der grösste Mehrwert des Charrularium Sangallense ge
genüber dem alten Urkundenbuch bestehe darin, dass 
viele Urkunden zum ersten Mal in edierter Form der Ge· 
schichtsforschung zugängl ich gemacht werden. Eine 
enorme Zunahme der Urkundenüberlieferung ist seit 
1350 nachzuweisen. 

Der Anteil der für das 14. Jahrhundert mit dem Charm
larium Sangallense neu erschlossenen Urkunden macht 

4 Zudem rst eine im lnrernet verfugbare Siegeldatenbank durch das 
Stadtarchiv der Omburgergememde in Bearbeitung. 

5 Als Faksimiles verfügbar sind bis je1zr Urkunden aus dem Stiftsarchiv 
und Stadtarchiv St. Gallen. 

6 Sonderegger (wie Anm. 3), S. 92 f. 
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Zahl der überlieferten und im Chartularium Sangallense edierten 

Urkunden zwischen dem Jahr 1000 und 1399, in Fünfzigjahres· 

schritten dargestellt 

bis zu 40 Prozent aus. Das C hartularium Sangallense kor
rigiert mic seiner Quantität und Qualität das Bild von der 
Sankt-Galler Überlieferung, wie sie sich bisher auf der 
Grundlage des alten «Urkundenbuches der Abcei Sanct 
Gallen» präsentiert hat, massiv. Der weitaus grösste Teil 
d ieser neu erschlossenen Urkunden sind Privaturkunden, 
die in einem städtischen Bezug scehcn. Daw gehören 
Bündnisurkunden, Verkaufs- und Belehnungsurkunden, 
Urkunden zu Rentenkäufen, Urfehden und Urkunden, in 
denen der städtische Allcag fassbar wird (Baurechte, 
Nachbarschaftsscreitigkeicen usw.). Was d ie Regional
und Lokalgeschichte angeht, muss das r4. Jah rh undert 
nach Vorliegen aller Bände des C harmlarium Sangallcnse 
neu geschrieben werden. Denn die Historiographie, die 
sich auf das alce •Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen• 
stützce, war sich zu wenig bewusst, dass jenes als institu
tionelles Urkundenbuch der Abtei konzipiere worden war 
und dass die Stadt und auch andere, das Kloster Sc.Gallen 
nicht direkt berührende Bereiche in diesem weitgehend 
ausgeblendet sind. Wie es der Name der alten Edition -
•Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen• - sage, stehen in 
diesem Werk die Abcei und damit das Archiv des ehema
ligen Klosters im Vordergrund. Den Grundscock bildeten 
Urkunden des Sriftsarchivs, und erst allmählich und sc
lekciv wurde das reiche Material des Stadtarchivs heran
geiogen. Bis zum Abschluss des Chanularium Sangallen
se, das strikte den Editionsprinzipien eines regiona.len 
Urkundenbuches folge, herrsche Unklarheit darüber, wie 
viele Urkunden vom Gesamtbestand Eingang ins alte Ur
kundenbuch gefunden haben und welche Urkunden weg
gelassen wurden. Oie enormen Lücken vor al lem aus dem 
srädcischen Bereich haben schliesslich den Ausschlag zur 
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eubearbeirung gegeben.6 

Dieses Beispiel zeigt, wie Editionen die Geschichtsfor
schung beeinAussen können. Das bei einem regionalen 
Urkundenbuch wie dem Chartularium Sangallense ver-

folgre Konzept, soweit möglich alle die untersuchte Re
gion betreffenden Urkunden zu edieren, hat gegenüber 
einer inscirucionellen Urkundencdirion grosse Vorteile: 
Das veröffentlichte Material isr umfassend; ein regionales 
Urkundenbuch ediert unabhängig von einer Fragescel
lung und ist für alle Forschungsfragen offen, auch für 
jene, die erst in der Zukunft entstehen. Dies garantiert 
eine grosse l.anglebigkeir der Edicion.7 

Neuland für Editionen und Geschichtsforschung 

Nach Beendigung des Chartularium Sangallense mic den 
Urkunden zwischen 700 und 14Il wird ein Grossteil der 
mittelalterlichen Urkunden ediere zur Verfügung stehen. 
Hcissc dies, dass die Edicionsarbeic in Sankr-Galler Archi
ven gecan ist? Bei weicem nicht! Die Schwelle vom 
14. zum 15. Jahrhundert ist ein Übergang; nach 1400 

nimmc die schriftliche Überlieferung nicht nur im Be
reich der Urkunden, sondern auch in jenem der Rechts
und Verwaltungsschriftlichkeit massiv zu. Am Beispiel 
des Quellenbestands des Sradrarchivs St.Gallen kann dies 
gezeigt werden. Das früheste nebst den Urkunden erhal
tene Buch ist das erste Scadtbuch.8 Die ältesten Einträge 
darin gehen auf die Mitte des i4. Jahrhunderts zurück; 
um 1420 beginnt das zweite, 1508 das drine und 1600 das 
vierte Stadtbuch. Das erste scelh einen Sammelband dar, 
in welchem nebsc Satzungen Urkundenabschriften, Ver
pfändungen, Bussen, Abrechnungen von Steuer- und Un
geldeinnahmen sowie von Bauausgaben enchalten sind; 
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Das älteste, bis in die Zeit um 1350 

zurilckre1Chende und nur teilweise 

edierte Stadtsarzungsbuch 

Foto Thomas Ryser. 

ediert sind nur die Satzungen. Eine Gesamtedition des 
ersten Stadtbuches erachce ich als Desiderat, weil genau 
diese Sammlung von thematisch unterschiedlichen Berei
chen Hinweise auf den Entwicklungsstand einer städti
schen Verwaltung gibt. Denn angesichts der Tatsache, 
dass serielle Quellen aus der städtischen Administration 
ersr für die Zeit nach 1400 vorhanden sind - die einzigar
tige, bis 1798 reichende Reihe der Steuerbücher beginnt 
14029

, jene der Seckelamcsbücher 140510
, die ersten separac 

geführcen und in Buch- oder Heftform erhaltenen Bau
abrechnungen gehen auf 1419 zurück und die ersten Jahr
rechnungen auf 142511 

- , ist anzunehmen, dass in der Zeit 
zwischen 1350 und 1420 die scädtische Verwaltung ausge-

7 Johanek. Peter: Territoriale Urkundenbücher und spätmittelalterliche 
Landesgeschichtsforschung. in: lrgang, Winfried!Kersken, Norbert 
(Hg.): Stand, Aufgaben und Perspektiven 1erritorialer Urkundenbü· 
eher 1m ost/Khen Mmeleuropa, Marburg 1998, S. 5-21, hier S. 17. 

8 Stadtarchw St. Gallen, Bd. 53B Te1/ed111on in: Sammlung Schweizeri· 
scher Rechtsquellen, XIV. Abteilung Die Rechtsquellen des Kanrons 
St. Gallen, Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rappers· 
wil, 1. Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt St.Gallen, 1. Band: Die 
Stadtbücher des 14. bis frühen 17 Jahrhunderts von Magdalen 
Bless-Grabher unter Mitarbeit von Stefan Sonderegger, Aarau 1995. 

9 lieg/er, Ernst Kostbarkeiten aus dem Stadtarchw St. Gallen in Abbil
dungen und Texten, St. Gallen 1983, S. 57. 

10 Ebd„ S. 59. 
11 Vgl. die Bemerkungen zur Buchführung bei Sonderegger, Stefan: 

Lilndwirtschaft/tche Entwicklung in der spätmittelalterlichen Nord· 
ostschwe1z. St Gallen 1994 (St.Gai/er Kulwr und Geschichte, 
Bd. 22), S 184 
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baut wurde. Die vollständige Edition des ersten, um 1350 
angelegten Stadtbuches wäre für die Verwaltungsge
schichte werrvoll, und z.war nicht nur für die lokale, son
dern auch für die allgemeine europäische Geschichte, weil 
Editionen regionale Vergleiche ermöglichen. 

Zwei weitere, insbesondere für die Sradrgeschichce wich
tige Bücher im Stadtarchiv sind das Jahrz.eirbuch der Kir
che St.Laurenz.en und jenes von Sr.Mangen. Das im let7.
ten Viertel des 14. Jahrhunderts angelegte Jahrz.eitbuch 
der Stadtpfarrkirche Sr.Laurenz.en enthält etwa 5 ooo Ein
träge. Der weitaus grössce Teil davon bestehe aus der Na
mensnennung eines Stifters oder einer Stifterin, allenfalls 
ergänz.r durch die Erwähnung der geografischen Herkunft 
und des Berufs oder eines Amces.12 Dies sind wichtige 
personengeschichdiche Informationen. Zudem stellen 
diese Jahraeitbiicher z.usammen mir den Urkunden die 
Grundlagen für Untersuchungen des Scifcungswesens 
vom 13. bis zum 15. Jahrhundert dar. Mir dem momenta
nen Wissenstand kann Folgendes gesagt werden: Im 
Hochmicrelalrer und frühen Spärmicrelalrer überwogen 
noch Stiftungen an das Kloster Sc.Gallen. Doch bereits zu 
Beginn des 13. Jahrhunderts war dieses nicht mehr der al
leinige Ort des Torengedenkens. Hinzu kamen nebst dem 
Spiral und dem Sicchenhaus Kapellen und Kirchen in 
Sc.Gallen. Es ist von maximal 14 kirchlichen Institutionen 
die Rede; z.u srädrischen Pfarrkirchen mir einem weit über 
die Stadt reichenden Einz.ugsgebiec waren Sc.Laurenz.en 
in unmicrelbarer Nachbarschaft des Klosters und Sc.Man
gen in der nördlichen Vorscadc aufgestiegen. Aus den 
Jahrz.eirbüchern von Sr.Laurenz.en und Sc.Mangen wird 
ersichdich, dass die Stadtbevölkerung ihre Jahrz.eiten z.u
nehmend in den beiden Stadtkirchen stiftete. Im 14. und 
15. Jahrhunderc haben die s tädtischen Pfarrkirchen im To
tengedenken das Klosrer abgelöst. Die Jahrz.eicbücher 
sind aber nicht nur für die Memoria-Forschung ergiebig, 
sondern auch für die Soz.ial- und Wirrschafcsgeschichce.13 

Dies zeigen beispielsweise die reich kommencierren Edi
tionen aus den Kantonen Graubünden 14 und Schwyz.1 ~. 

12 Ziegler, Ernst: Das Jahrzeitbuch im Stadtarchiv, in: Die Kirche 
Sr. laurenzen in Sr. Gallen. Zum Abschluss der Restaurierung 1963-
1979 herausgegeben von der Evangelisch-reformierten Kirchge
meinde Sr.Gallen, Sc.Gallen 1979, S. 47--64. 

13 Sonderegger, Seefan· Zum eigenen und zum Nuczen anderer. 
Gedenksc1ftungen m hoch- und spätmittelalterlichen St.Gai/er Ur
kunden, m: Erhart, Peter/Kurat// Hueb/in, Jakob (Hg.): Bücher des 

Lebens - lebendige Bücher, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
1m Regierungsgebäude des Kantons Sankt Gallen, Sr.Gallen 2010, 
s. 226-233 

14 Brunold, Ursus/Saulle H1ppenmeyer, lmmacolat;r Jahrze1tbücher, 
Urbare und Rbdel Graubündens. Bd 1 • Die Kreise Disentis und Rws, 
Bd. 2 Die Kte/Se //anz, lugnez und Tnns, Chur 199912004. 

15 Auf der Maur, Franz Das Jahrie1tbuch der Plarrkirche S1.Manm, 
Schwyz, Schwyz 1999, Auf der Maur, Franz· Das Jahrzeitb<ich der 
Plarrk1tche HI Kreuz, Lachen, Schwyz 2001 

Die abgebildete Seite des Jahrze1tbuches der Kirche St.Laurenzen 

zeigt die vielen unterschiedlichen Schreiberhande, welche die 

Editionsarbe1t erschweren Foto Thomas Ryser 

Allerdings erachte ich bei der Edirion von Jahneicbü
chern wegen der unzähligen, z.eidich unterschiedlichen 
Einträge und der vielen verschiedenen Schreiberhände, 
die nur schwer allein mit Anmerkungen zu behandeln 
sind, eine Abbildung ergänz.end z.ur Texcumschrift als 
zwingend. 
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Das grössce Desiderat sehe ich bei der Edition von Urkun
den des 15. Jahrhunderts und der f.rühen Neuzeit. Die 
meisten Urkundeneditionen enden im ausgehenden 13. 
oder im 14. Jahrhundert. Das Charcularium Sangallense 
reicht vergleichsweise weit ins Spätmittelalter hinein (bis 
i411) und wird durch eine von Otto P. Clavadetscher so
eben ferciggesrellce Regestensammlung mit rund 3 ooo 
Urkunden zwischen 1412 und 1463, die im «Urkunden
buch der Abtei Sancc Gallen» fehlen, ergänz.c. Dass viele 
Urkundeneditionen bereits im 13. oder 14. Jahrhundert 
abbrechen, hängt unter anderem mir der massiven Zu
nahme der Urkundenproduktion bz.w. -überlieferung im 
Spärmittelalcer z.usammen. Ein Beispiel: Das 1z.28 gegrün
dete Spiral der Stadt Sr.Gallen verfüge über eine ausge
z.eichnete Überlieferung von Urkunden, Akren und Zins
büchern. Die Urkunden der Lehenhöfe sind in separaten 
Archivschachteln abgelegt. Die Stichprobe bei einem Hof 
in der Rheintaler Gemeinde Berneck hat ergeben, dass für 

die Zeit zwischen 1388 und 1577 6z. Urkunden erhalten 
sind.'6 Davon bem:ffen nur 24, also etwas mehr als ein 
Drittel, die Zeit vor 1520. Da die Urkundenedition in 
Sc.Gallen bis i463 reicht, sind mehr als z.wei Dricrel nicht 
in einer Edition verfügbar. Das hat Folgen: Im Vergleich 
z.um Miuelalcer ist die Frühe Neuz.eir in Sr.Gallen schlecht 
erforscht. 

Die Situation wird dadurch noch verschärfe, dass im 
Übergang vom Mittelalter in die Frühe Neuz.eir ergän
z.end zu Urkunden andere Quellen einserz.en, die nicht 
zur seriellen Verwaltungsschriftlichkeit (Rechnungen, 
Zinsbücher ecc.) z.äl1len. Ende des 14. Jahrhunderts rauche 
in der schriftlichen Überlieferung der eidgenössischen 
Städte und Länder ein neuer Quellentyp auf, der im 
15. Jahrhundert massiv zunimmt: die Missiven. 

In vielen Archiven lagern Tausende solcher Briefe, die ar
chivisch nur rudimentär oder gar nicht erschlossen sind. 
Dies hat daw geführt, dass deren Inhalt bisher nur punk
tuell- beispielsweise für Forschungen im Bereich der Ge
schichte der Kommunikation - genauer betrachtet wur
de. Eine jüngst abgeschlossene Lizenriarsarbeir17 hat die 
z.wischen Konstanz und St.Gallen in der Zeit von 1451 bis 
1470 überbrachren Missiven untersucht. Inhaltlich de
cken diese Briefe ein breites Spekrrum ab. Der grössre Teil 
der Briefe stammt nicht von offiziellen srädrischen Stel
len, sondern wurde von einz.elnen Bürgern angeregt. Pri
vatpersonen baren die Sradr um Unterstünung, beispiels
weise in gerichtlichen Auseinandersenungen oder bei der 
Gewährung von Schurz gegen gewalrrätige Übergriffe. 
Eine z.weire Gruppe bilden Missiven, die von den Städten 
selbsr ausgingen. Darunter befinden sich eigentliche 
Rechtshilfebegehren, Gesuche um Auslieferung von De
linquenten, Empfehlungsschreiben für Gewerbetreiben
de, die von einer Stadt zur anderen übersiedeln wollten, 

Im Stadtarchiv St Gallen befmden sich rund 30000 M1ssiven, die im 

Früh1ahr 2013 dig1talis1ert werden Foto Thomas Ryser. 
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sowie Schreiben im Zusammenhang mit dem Nahrungs
micrelausrausch über den Bodensee. Bemerkenswert ist 
dass sich darunter auch Schreiben befinden, welche d~ 
Bewusstsein eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen 
erkennen lassen, wie die Ankündigung eines Verbots des 
Fischfangs während der Laichz.eit. Der grösste Teil der aus 
den Missiven z.u schliessenden Kontakte der Stade Kons
tanz. konz.entrierce sich auf ein Gebier mir einem Radius 
von ungeF.ihr hundert Kilometern. Die wichrigscen An
sprechpartner waren nebst Sr.Gallen Überlingen, Lindau, 
Ravensburg und Zürich. Bereits der aus einem kleinen 
Teil der rund 30000 Missiven des Scadcarchivs Sc.Gallen 
gewonnene Eindruck zeigt, dass das Bodenseegebiet vor 
der Entstehung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert 
eine Region mir vielfältigem polirischem und wirtschaft
lichem Austausch um und über den See war. 18 Im Som
mer 2013 wird der Missivenbescand des Srndcarchivs mit 
Hilfe des internationalen Urkundenportals Monasreri
um.nec digitalisiere. Das ist die Voraussetzung zur Prü
fung eines grenzüberschreitenden Editions- und For
schungsprojekres mit Beteiligung von deurschen und 
österreichischen Parmern. Mir der Edition von Urkunden 
und Missiven des Späcmittelalcers und der Frühen Neu
zeit würde der Forschung Neuland erschlossen, das gross
fl.ächig bebaue werden könnte - nichc nur in Sc.Gallen. 

16 Sradtarchiv St.Gallen, Spitalarchiv, Tr B, 12. 
17 Bruggmann, Thomas: «Unser fruntlkh wrl/1g dienst zuo vor» Nach

richtenübermittlung zwischen Konstanz und Sr Gallen 1451 bis 
1470. Mit einem Anhang: Ttanskflp/1onen der zwischen Konstanz 
und St.Gallen von 1451 bis 1470 versandren M1SS1ven. Unpubhz1er
te lizentiatsarbeit der UnivefSltät Zünch, 2010 Im Falle StGallens 
handelt es sich betm M1SS1venbestand um eingegangene Bflefe 

18 Sonderegger. Stefan: Politik, Kommunikation und W1rtschah über 
den See. Zu den Beziehungen 1m Bodenseegebiet 1m Spatm1ttelal1er, 
m: Heimarkundliche Blatter für den Kreis Biberach, Sonderheft 
Oberschwaben und die Schweiz (1), Heh 31, 200B, S. 34-45 


